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Flächennutzungsplan    Gemeinde Saerbeck

Aufhebung der Konzentrationszonen zur Windenergienutzung
und damit Aufhebung der Ausschlusswirkung im übrigen 
Außenbereich des Stadtgebietes
(Aufhebung der Steuerung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB)
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Flächennutzungsplan

(Aufhebung der Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung)
40. Änderung

Diese 40. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
mit Verfügung vom                          genehmigt worden.

Münster, den
Az.:

                                                                                                                        
                                                                   

.................................................................                             
                                                 Die Bezirksregierung

                                                        Im Auftrag:

Die Genehmigung der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Absatz 5 des 
Baugesetzbuches am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  

Saerbeck, den

                                                                                                                      
.................................................................

                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Genehmigung

Inkrafttreten

Es wird hiermit bestätigt, dass die vorliegende Ausfertigung dieser 40. Änderung des Flächennutz- 
ungsplanes dem Feststellungsbeschluss des Rates der Gemeinde Saerbeck am                          
zu Grunde lag und dem Feststellungsbeschluss entspricht.

Saerbeck, den

                                                                                                                      
.................................................................

                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Ausfertigungsvermerk

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat am                          gemäß § 3 Absatz 2 des 
Baugesetzbuches beschlossen, diese 40. Änderung des Flächennutzungsplanes – Entwurf mit 
Begründung – öffentlich auszulegen.

Saerbeck, den

                                                                                                                                                                                                                                        
................................................................

                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Diese 40. Änderung des Flächennutzungsplanes – Entwurf mit Begründung – hat gemäß § 3 
Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom                          bis                          einschließlich 
öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.
Diese Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
gemäß § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.

Saerbeck, den

                                                                                                                      
.................................................................

                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat am 13.04.2023 gemäß § 2 und § 2a des Baugesetzbuches, 
die Aufstellung der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.
Dieser Beschluss ist am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.

Saerbeck, den

                                                                
                                                         .................................................................
                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches am                         
über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 40. Änderung des 
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung festgestellt.

Saerbeck, den

                                                                                                                      
.................................................................

                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange über die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom                             
bis                                                 einschließlich gemäß § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches stattgefunden.

Saerbeck, den

                                                         .................................................................
                                                         Bürgermeister
                                                         (Dr. Lehberg)

Frühzeitige Unterrichtung

Feststellungsbeschluss

Aufstellungsverfahren

Aufstellungsbeschluss

Textliche Darstellungen im Flächennutzungsplan:
1. Innerhalb der Flächen für Versorgungsanlagen "Elektrizitätversorgung durch Windenergie- 
nutzung" mit der Ziffer 1 sind bauliche Anlagen auf eine Gesamthöhe von höchstens 125 m über 
Geländeoberfläche beschränkt.

2. Innerhalb der Flächen für Versorgungsanlagen "Elektrizitätversorgung durch Windenergie- 
nutzung" mit der Ziffer 2 sind bauliche Anlagen auf eine Gesamthöhe von höchstens 140 m über 
Geländeoberfläche beschränkt.

3. Innerhalb der Flächen für Versorgungsanlagen "Elektrizitätversorgung durch Windenergie- 
nutzung" ist für die von den Versorgungsanlagen nicht in Anspruch genommenen Flächen als 
weitere Nutzung "Flächen für die Landwirtschaft" dargestellt.

4. Windenergieanlagen im Sinne des § 35 (1) Nr. 6 sind nur innerhalb der dargestellten Flächen für 
Versorgungsanlagen "Elektrizitätversorgung durch Windenergienutzung" zulässig. Bezugspunkt für 
die Abgrenzung der Bereiche ist der nächstgelegene Punkt der Mastgrundfläche. Außerhalb dieser 
Flächen sind die vorgenannten Windenergieanlagen im ganzen Gemeindegebiet ausgeschlossen.

5. In dem Sondergebiet (1) - Großflächiger Einzelhandel für Nahrungs- und Genussmittel wird ein 
SB-Frischemarkt mit maximal 1.000 m² Verkaufsfläche und ein SB-Discountmarkt mit maximal 
800 m² Verkaufsfläche dargestellt.

6. In dem Sondergebiet (2) - Großflächiger Einzelhandel für Nahrungs- und Genussmittel wird eine 
maximale Verkaufsfläche von 1.200 m² dargestellt.

Hinweise
Bodendenkmäler (s. 33. Änderung Flächennutzungsplan)
Im Planungsbereich befindet sich eine Fundstelle aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde und 
der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/5918911) unverzüglich 
anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz). Im Falle, dass ein Bodendenkmal von 
Planungsmaßnahmen betroffen ist, ist eine archäologische Untersuchung erforderlich (§§ 28 und 
29 DSchG NRW).

Vorsorgeabstand Fledermausschutz (s. 33. Änderung Flächennutzungsplan)
Gemäß Faunistischer Untersuchung (BIO-CONSULT 12.2013) ist zur Risikominderung von 
Kollisionen für strukturiert fliegende  Arten  ein  Abstand von wenigstens 100 m zu Gehölz- 
strukturen einzuhalten.

(Aufhebung der Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung)

40. Änderung

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
– in der zuletzt geänderten Fassung –

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) – in der zuletzt 
geänderten Fassung –

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58) – in der zuletzt geänderten Fassung –

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) – in der zuletzt 
geänderten Fassung –

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) – in der zuletzt geänderten Fassung –

Rechtsgrundlagen

Streichung der Darstellung von „Flächen für Versorgungsanlagen“ mit der Zweck- 
bestimmung: „Elektrizitätsversorgung durch Windenergienutzung“ einschließlich 
zugehöriger textlicher Darstellungen und damit Aufhebung der Ausschlusswirkung 
gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zur Errichtung von privilegierten Windkraftanlagen 
im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich des gesamten Gemeinde- 
gebietes

Inhalt der Aufhebung im Rahmen der 40. Änderung 
des Flächennutzungsplanes
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